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!I =4~ b t der BeHagen zu den Stenographi'schen Protoko!Ien 
des Nationalrates XVill. Gesetzgebungsperiode 

ORIGINAL No :z.qglA .......... ;{. .... /. 
Präs.: 2 6. FES. 1992 

A n t rag 
............. 111 •••••••• 11 •••• , •

0 

der Abgeordneten Hofer, Eder 

und Genossen 

~tr.tt.nd ein Bundeag •• etz, mit dem MaSnahman im Bereich c1er 
Bun4 ••• traSeng •• ellaQhaften getroffen werden 

Der Nationalrat wolle be.chli.a.n: 

Bund •• g ••• tz batr.ttand MaSnahmen im aereich der Bund ••• traSen
ge.ellsChaften 

Cer Nationalrat hat be.chlo ••• ~:· 

Sunde.ge.etz betrettend MaSnahmen im Bereich c1er Sunde •• traSen
g ••• llachaftan 
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§ 1. (1) Die Arlberg StraSentunnel Aktiengesellsohaft, die Auto
bahnen- und Schnell.traBen Aktiengesellschaft, di8 Brenner Auto
bahn Aktiang •• elle"haft, die Pyhrn Autobahn Aktiengesellschaft, 
41e Tauernautobahn Akt~eng ••• ll.chaft und die Wianer Bundes
straßen Aktiengesellschaft werden unter Ausschluß der Abwicklung 
zu einer neuen Aktiengesellschaft verschmolzen (§ 233 Aktienge
.et. 1965). 

(2) Verschmelzungsbeschlüsse' der Hauptversammlungen der sich 
vereinigenden Gesellschaften sind nicht erforderlich: ebenso 
entfäll tein Verschmelzungsvertrag • Ein Treuhänder gemäß § 226 
Abs. 2 des Aktiengeaetz •• 1965 ist nicht zu bestellen. 

I 2. ( 1) Die neue Gesellschaft fUhrt «Sen Namen 11 Autobahnen- und 
SchnellstraSen Aktiengesellschaft" und hat ihren Sitz in 8a1z
burg. 
Ihr Grundkapital beträgt 2044 Millionen SChilling. 

(2) Aktien an der Autobahnen- und Schne~lstraS8n Aktiengesell
sohaft sind den Aktienären der sich vereinigenden Gesellschaften, 
nlmlich dem Bund und den Lindern Kirnten, OberOsterreich, Salz
burg, Steiermark, T1rol, Vorarlberg und Wien, in einem Verhältnis 
vorbehalten, de:r:: ihrem Anteil am zusammengelegten Grundkapital 
der in § lAbs. 1 genannten Gesellschaften entapricht. 

(3) Dan Lindern können weitere Akt1en des Bundes zum Nominalwert 
verlUSert werden, wObe~~em Bund mindestena 51 , und ~en Lindern 
zusammen höch8tene 49 .. d •• Grundkapitals vorbehalten bleiben; 
hiebei können auch dia in Abs. 2 nicht umfa8ten Länder Burgenl~nd 
und N1e4erösterreich einbezogen war4en. 

(4) Mit der Eintragung «Ser neuen Gesellschaft gehen d18 Dienst
verhal tn18.e der Arbeitnehmer der ver8chmolzenen Qesellschaften 
mit allen Rechten und Pflichten auf die neue Gesellachaft über. 

299/A XVIII. GP - Initiativantrag  (gescanntes Original)2 von 14

www.parlament.gv.at



i 

- 3 -

§ 3. (1) Die Hauptversammlung der Autobahnen- und SohnellstraSen 

Aktiengesellschaft hat ~ie Satzung der Gesellschaft festzulegen, 

ohne ~a8 es einer Zustimmung der Hauptversammlungen ~8r sich 

vereinigenden Ge.ellschaften be~arf. 

(2) Ce" Vorstand der Autobahnen- und SChnellatra8en Aktienge •• ll
schaft hat die Ge.ellschaft bei dem Gericht, in da •• en Sprengel 
s1e ihren Sitz hat, zur Eintragung in ~as Firmenbuoh anzumelden. 

(3) Die Wählbarkeit als Vorsi~zender des Aufsichtsrates ist den 

vom Bund nominierten Vertretern vorbehalten. Die Zuständigkeit 

der Hauptversammlung zur Entscheidung über Fragen der Geschäfts
führung gemäB § 103 Ab8. 2 Aktiengesetz 1965 tritt bereits über 
verlangen der Mehrheit der vom Bund nominierten Aufsichtsrats
mitglieder ein. 

§ 4. Auf die Autobahnen- und SchnellstraSen Aktiengesellschaft 
sind die für Aktiengesellschaften allgemein geltenden gesetz
lichen Bestimmungen anzuwenden, soweit sich aus diesem Bundesge
.atz nichte anderes ergibt. 

§ 5. (1) Der Gesellschaft kommen alle Aufgaben zu, welche den in 
§ 1 genannten Aktiengesellschaften 

a) nach dem Arlberg SOhnellstraße F1nanz1erungsgeaetz, BGB1.Nr. 

113/1973, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGB1.Nr. 
591/1982, 

b) nach dem Bundesgesetz betreffend die Errichtung einer 
Autobahnen- und SchnellstraBen - Gesellsohaft, BGB1.Nr. 
300/1981, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGS1.Nr. 
159/1990, 

c) nach dem Bundesgesetz betreffend die Finanzierung der Autobahn 

Innsbruck-Brenner, BGB1.Nr. 135/1964, zuletzt geändert durch 
das Bundesgesetz BGB1.Nr. 591/1982, 

4) nach dem Pyhrn Autobahn - Finanzierungsgesetz, BGB1.Nr. 
479/1971, zuletzt geändert durch d8S Bundesgesetz BG81.Nr. 
591/1;82, 

e) nach dem Tauern8utobahn- Finanzierungsgeaetz, BGB1.Nr. 

299/A XVIII. GP - Initiativantrag  (gescanntes Original) 3 von 14

www.parlament.gv.at



- 4 -

115/1969, zuletzt geändert durch daa Bund.sgesetz BGB1.Nr. 
591/1982, 

f) nach 4emKarawankan Autobahn- Finanzierung.ge •• tz, BQB1.Nr. 
442/1978, gelndert durch das Bundeagesetz BGB1.Nr. 591/1982 

g) nach dem Bund •• g ••• tz betreffend die Errichtung einer 
Bund ••• traBen- Planungs- und Brrichtungsge.ellacbaft für Wien, 
BGB1.Nr. 372/1985, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGB1.Nr. 175/1989 

h) nach dem ASPINAG - Geaetz,·BGB1.Nr. 591/19S2, zuletzt geändert 
durch da8 Bunde.geaetz BGB1.Nr. 419/1991, und der auf Grund 
dieses Geaetzes erla.senen Verordnungen 

zukommen. 

(2) Der Gesellschaft obliegt weiters die Unterstützung da. Bundes 
bei der Erstellung von Konzepten über d1e künftige Bemautung des 
hoohrangigen Straßennetzes und die damit verbundenen finanziellen 
Einnahmen sowie die künftigen budgetären Belastungen für den 
Stra8enbau. 

I 6. (1) Der Gesellschaft ist die Einhabung des Benützungsent
gelte. an bestehenden (I 5) und Künftigen Mautatrecken (Artikel 

, IV I 9 und Artikel VIII § 1 des ASFINAG-Gesetzes in dar Fassung 
l der ASFINAG-Gesetz-Novelle 1991 BGB1.Nr. 419/1991) zu übertragen. 

Der Gesellschaft kann auch gemäS Artikel VIII § 4 der ASFINAG-Ge
.etz-Novelle 1991 die Errichtung und Brhaltung einzelner Bundes· 
etra8enatrecken übertragen und das von ihr einzuhebende 
BenUtzungsentgelt überlassan warden. 

(2) Mit der Einhebung des Benützungsentgeltes (Abs. 1) wird der 
Gesellschaft auch die bauliche und betrieb11che Brhaltung im 
wirtschaftlich und betrieblich zweckmäßigem Umfang übertragen. 

§ 7. (1) Die Gesellschaft 1st nach betriebswirt8chaftlichen 
Grundsätzen unter Wahrung des 6ffentlichen IntereBseB zu führen. 
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(2) Die Gesellschaft hat unter Wahrung das Wettbewerb.. die 
Durchführung der Erhaltung der ihr übertragenen Straßenstrecken 
duren Pr1vate anzu8treben. D1e Gesellschaft hat e1n Erhaltungs
konzept auszuarbeiten. 

( 3 ) Der Bundesminister für wirtschaftliche Angeleganh.i tan hat 
gegenüber der Gesellschaft die bei der Vergabe von öffentliChen 
Bauauftragen sowie für die technische Durchführung geltenden 
Grundsatze entsprechend den im Bereich der Wirtschaftsverwaltung 
des Bundes anzuwendenden Vorschriften festzulegen. 

( 4) Der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten hat 
eine begleitende Kontrolle hinsiohtlich der Maßnahmen der Gesell
schaft einschließlich der PlanungsmaSnahmen durchzuführen. 

S 8. Der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten ist 
berechtigt, von der Gesellschaft Auskünfte über ihre Tätigkeit zu 
verlangen. Dia Satzung hat die Organe der Gesellschaft zur Aus
kunftserteilung zu verpflichten • 

• 9. (1) Zur ErfÜllung ihrer AUfgaben erhalt die Gesellschaft 

a) Geldzuweisungen durch die Autobahnen- und Schnellstraßen
Finanzierungs.. Aktiengesellschaft nach MaSgabe des ASFINAG .. Ge

setzes BGB1.Nr. 591/1982 in seiner jeweils geltenden Fassung, 

b) 4ie nach Artikel VIII § 4 des ASFINAG-Gesetzes in der Fassung 
der ASFINAG-Gesetz-Novelle 1991, BGB1.Nr. 419/1991, Uberlassenen 
Benützungaentgelte, 

(2) Die Gesellschaft ist berechtigt, nicht rückzahlbare Zu
schüsse, die fÜr die Zwecke des Baues und der Erhaltung der durch 
dieses Bundesgesetz betroffenen BundesBtraSen von wem immer ge
währt werden. entgegenzunehmen. 
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I 10. (1) D!e Verschmelzung der Gesellschaften im S~nne dea § 1 
1st von ~er Grunderwerb •• teuer, ~en Kepitalverkehr.steuern sowie 
von allen Stampel- und Rechtsgebühren befreit. 

( 2) Die Gesellschaft ist von den bundesge.etzlich garegel ten 
Abgaben vom Einkommen und Vermögen, von der Gewerbe.teuer nach 
dem Gewerbeertrag und dem Gewerbekapital befreit, sowei t sich 
ihre Tätigkeit auf die Durchführung der ihr geaetzliohzuge
wi8.8nen Aufgaben beschränkt. Gleiches gilt für die Umsätze der 
Gesellschaft, soweit sie mit Her Errichtung, Verwaltung und Er
haltung von Bundesstraßen im Zusammenhang stehen, für deren Be

nützung kein Bntgelt (Maut) zu entrichten 1st. 

§ 11. (1) Durch Inkrafttreten dieses Bundesgesetz werden 
a) das Arlberg SOhnellstraSe Finanzierungsgesetz, BGB1.Nr. 

113/1973, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGB1.Nr. 
591/1982, 

b) das Bundesgesetz betreffend die Errichtung einer Autobahnen
und Schnellatra8en- Gesellschaft, BGB1.Nr. 300/1981, zuletzt 
geändert durch das Bundesgesetz BGB1.Nr. 159/1990, 

c) das Bundesgesetz betreffend die Finanzierung der Autobahn 
Innsbruck - Brenner, BGB1.Nr. l35/1964, zuletzt geändert durch 
das Bundesgesetz BGB1.Nr. 591/1982, 

d) das Pyhrn Autobahn Finanzierungsgesetz, SGB1.Nr. 479/1971, 
zuletzt geändert durch da8 Bundesgesetz BGB1.Nr. 591/1982, 

e) das Tauernautobahn- Finanzierungsgesetz, BGB1.Nr. 115/1969, 
zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGB1.Nr. 591/1982, 

f) das Karawanken Autobahn- Finanzierungagesetz, BGB1.Nr. 442; 
1978, geändert duroh das Bundesgeset~ BGB1.Nr. 591/1982, 

g) da8 Bundesgesetz betreffend die Errichtung einer Bundes
straSen- Plenungs- und Errichtungsgesellschaft für Wien, 
BGB1.Nr. 372/1985, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGB1.Nr. 175/1989 

ab;.andert. 
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(2) Die Bestimmungen des ASFINAG-Geaetzea, BGB1.Nr. 591/1982, 
zuletzt geändert durch das Bundesge •• tz BGB1.Nr. 419/1991, gelten 
ainngemllB fUr die Autobahnen- und Schnel1.traBen Aktien;e.ell
aehaft und bleiben im übrigen unberührt. 

I 12. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist hinsichtlich 
der §§ 1, 2 Ab.. (1) , ( 2) und (4), 3 Abe. ( 2) un<1 (~), 4, 5 Abe. 
( 2 ) , 7 und 8 <1eX' Bundesminister fUr Wirtschaftliche Angelegen
heiten, hinsichtlich der S§ 3' Abe. (1), 5 Abs. (1) und 6 der 
Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten im Einver
nehmen mit dem Bundesminister für Finanzen, hinsichtlich der §§ 2 
Abs. (3), 9 und 11 der Bundesminister für Finanzen im Einver
nehmen mit dem Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten 
und hinsichtlich des § 10 der Bundesminister fÜr Finanzen be
traut. 

In formeller Hinsicht wird beantragt, di •• an Antrag dem Baut.n
aUBBchuS zuzuweisen. 

/ 

~~1-cn-n"A~>-Y 
~ 
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Beg r ü n dun g 

Allqemeines: 

Im ArbeitsUbere1nkommen zwischen der Sozialistisoben Partei 
Österreiohs und der österreichischen volkspartei Uber die Bildung 
einer gemeinsamen Bund •• regierung für di. Dauer dar XVIII. Ge

•• tzgebung8per1ode de. Nationalrat •• vom 17.12.1990 ist folgende 
Vereinbarung enthalten: "Die Stra8ensondergesel18Chaftan sollen 
in eine bundeewei t zuständige Gesellschaft für Autobahnen und 
Schnel1stra8en unter Wahrung der Interessen dar Länder einge
bracht werden." 

Dieser Vereinbarung wird mit dem vorliegenden Gesetzentwurf ent
sprochen. nie ZusammenfUhrung der Gesellschaften bewirkt zweifel
los eine wirtschaftlichere Form als die der bisher nebeneinander 
selbständig bestehenden Gesellschaften. Auoh besteht die Möglichw 

keit, die Erfahrungen der einzelnen Gesellschaften einander nutz
bar zu machen. Insbesondere ist eine bessere Auslastung des Per
sonals der Gesellschaften und ein effektiverer Binsatz der 
spezialisierten Mitarbeiter zu erwarten. 

Das öffentliche Interesse an dieser Zusammenlegung ergibt sich 
insbesondere dadurch, daß eine einheitliche Gesellschaft eine 
wesentliche Voraussetzung fUr eine zweoktntlLUge und wirtschaft .. 
liohe !inhebung von österreichweiten Mauten (BenUtzungsentgelten) 
1st, wie sie in der ASFINAG-Gesetz-Novelle 1991 festgelegt und 1m 
§ 6 ese. vorliegenden Gesetzentwurfe. fortgesohrieben .ind. Aus 
dieser österraiohwaiten Maut soll abarnicht nur dar Abachluß de. 
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Ausbaue. des hochrang1gen Straßennetzes 
sondern auch die Möglichkeit eröffnet werden, 
mi t Bundeahaftung aufgenommenen Kredite von 

finanziert werden, 
die von der ASFINAG 
77 , 4 Mrc1. S fUr den 

Straßenbau zu tilgen, deren Tilgung durch das Budget sehr schwer 
durchzuführen •• in wird. 

Auch soll dieser Gesellschaft in einem zweiten Schritt die Ober
tragung der Erhaltung und de. restlichen Auebaue. dae hoch
rangigen Straßennetzes (Autobahnen, SchnellstraBen, besonders 
bedeutsame Bund.es.traßen B) Ubertragen werden, die durche1ne 
e1nhe! tliche Gesellschaft eff1zienter als durch den bisherigen 
staatlichen ErhaltungsdienBt wahrgenommen werden kann. Im Gegen
zug ist an einer Obertragung der (restliChen) Bundesstraßen B an 
d1. Länder - selbstverständlich mit entsprechender finanzieller 
Regelung - gedacht. 

Die Gesellschaft soll ihren Sitz !n Salzburg haben, wobei in den 
Ländern ealbetändige Filialen ( Zweigniederlassungen) errichtet 
werd.n, die die Verwaltung an Ort und Stelle durchführen. 

Die Vereinhei tlichung eSel' außerbudgetären Finanzierung der 
straBensondergesellschaften erfolgte seinerzeit durCh das 
ASFINAG-Gesetz, BGB1.Nr. 591/1982, in der Autobahnen- und 
Schnellatraßen- F1nanz:l.erungs-Aktiengesellsohaft (ASFINAG) . Mi t 
diesem Gesetz soll eine Vereinheitlichung des Bauee und der Er
hel tung der hocnrangigen Bundesstraßen in Form der Autobahnen
und SchnellstraSen Aktiengesellschaft erfolgen. Ee besteht dann 

auch ein einheitlicher Gesprächspartner gegenüber der ASFINAG. 

Die in diesem Bundesgesetz enthal tenen Bestimmungen über 

Verfügungen über Bundesvermögen unterliegen nicht dem 
Einspruchsrecht des Bundesrates. 

Zu den ainKelnen Bestimmungen: 

Zu S 1: Es 

Anteil.rechte 
sind sämtliohe Straßensondergesellechaften, 

des Bundes vom Bundesministerium 
deren 

für 
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wirtschaftliche Angelegenhe1ten verwaltet werden (Bundes
m1n1ater1engeaetz 1986 in der Fassung BGB1.Nr.7B/1987)rumfa8t. --
Die in die.er Bestimmung un~ in § 3 getroffenen Regelungen dienen 
der Vereinfachung dee angestrebten Gesetzeszweck ••. 

Zu § 2: Das GruncSkapi tal von 2.044 Millionen Schilling ergibt 
sich aus der Zusammenlegung des Grundkapitals der im § 1 genann
ten Aktiengesellschaften. 
Das Qrundkapital dieser GeselXschaften' ist im einzelnen wie fOlgt 
verteilt: 

Arlberg Stra8entunnel Aktiengesellschaft: 400 Mio S 
davon Bund 60 .. das sind 240 Mio S 

Tirol 26 .. 
Vorarlberg 14 t 

das sind 
CSae einCS 

104 Mio S 
56 M:l.o S 

Autobahnen- und SchnellstraBen AktiengesellsChaft: 
davon Bund 100 .. das sin~ 20 Mio S 

Brenner Autobahn Aktiengesellschaft: 
davon Bund 75 t das sind 150 Mio B 

Tirol 25 .. das sind 50 Mio S 

Pyhrn Autobahn Aktiengesellschft: 
davon Bund 60 .- das sind 432 Mio 9 

Steiermark 31,81 .. des sind 229 Mio S 
Oberösterreich 8,lg , das sind 59 Mio S 

Tauernautobehn Aktiengesellschaft: 
davon Bund 60 .. das sind 420 Mio S 

Kärnten 25,71 .. das sind 180 Mio S 
Salzburg 14,2g t das sind 100 Mio S 

Wienar Bundeeetraßen Aktiengesellschaft: 
davon Bund 75 .. dae sind 3 Mio B 

Wien 2S % das sind 1 Mio S 

20 M10 S 

200 Mio S 

720Mio S 

700 Mio S 

4 Mio S 
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D1 ••• Anteile ble1ben hinsichtlich der Höhe der Einlagen in cer 
neuen Gesellschaft unverändert. 

Für e1ne Erhöhung der Anteile der Länder am Grundkapital bis zu 
49 , ingeaamt bedarf es entsprechender Vereinbarungen, wobei auch 
die Länder beteiligt sein konnen, die bi8her nioht Aktionäre in 
StraSensondergeaellschaften waren (Burgenland, Niederösterreich). 

zu § 2 ( 3): Mit dieser 8estimmung 
Finanzen 1m Einvernehmen' mit 
wirtschaftliche Angelegenheiten die 
von Anteilen an die Länder gageban. 

wird dem Bundesminister fUr 
dem Bundesminister tür 

Ermäohtigung zur Veräußerung 

Zu I 3 Abs.l und 2: siehe Bemerkung zu S 1 

Ab •• 3: Mit dieser Regelung soll der besonderen InteressenSlege 
d8. Bunde8, der im wesentlichen die Errichtung der bezogenen 
Strecken finanziert het bzw. f1nanziert, Rechnung getragen. 

Zu t 4: Mit dieser Bestimmung soll klarge.tellt werden, daS für 
die Autobahnen- und SchnellstraSen Aktiengesellschaft Sonäerge
.ellachaftsrecht ge8chaffen wird und das Aktienrecht nur gilt, 
insoweit durch dieses Gesetz nichts anders geregelt ist. 

Zu § 5 Aba.l : Es handelt sich hiebei insbesondere um die Er
richtung, Erhaltung und Mauteinhebung dar in den genannten 
Bundesgesetzen (in dem dort normierten Ausmaß) angefUhrten 
Strecken. Es kommen aber auch jene Strecken in Betracht, die auf 
Grund des Artikel IV des ASFINAG-Ge88tzea in dar jeweiligen 
Faaaung und den darauf beruhenden Verordnungen den einzelnen 
Gesellschaften zur ErriChtung Ubertragen wurden. 

Abs. 2: Der Gesellschaft soll auch eine Mitwirkung an der MBut
gestaltung dacurch eingeräumt werden, daS eie den hiefUr zu
stAndigan Bundesministern Konzepte und Vorschläge vorlegt. 
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Zu § 6 Ab •• l: Das Mauteinhebungsrecht dar Arlberg StraSentunnel 
AG, B~enn8r Autobahn AG, Pyhrn Autobahn AG und Tauernautobahn AG 
bezüglich dar ihnen in den betreffenden Gesetzen ( § 5) feItge .. 
legten Strecken geht auf die Autobahnen- und Schnellstraßen 
Aktienge.ellschaft über. Darüber hinaus iat die Autobahnen- und 
SohnellstraBan AG berechtigt, auf den durch Artikel IV § 1 un~ 

Artikel VIII ese. ASFINAG-Gese'tzes in der Fassung der ASFINAG

Gesetz-Novelle 1991, BGB1.Nr. 419/1991 umfa8ten nauen Maut
strecken ein BenÜtzungsentgelt einzuheben (siehe auch Er
lauterungen zu § 9). 

Aba • 2: Soferna eine Obertragung wirtsohaftlich und zweckmäßig 
ist, wird die Gesellschaft auch die bauliche und betriebliche 
Erhaltung an den Mautstrecken durchführen, da für diese nach der 
Rechts8prechung (wegen des entriChteten Entgeltes) eine erhöhte 
Haftung des StraSener~alters gegenUber der allgemeinen Wege
haftung besteht und damit auch eine verstärkte Erheltungstätig
keit notwendig 1st. 

Zu § 7: Eine sehr wesentliche Zielsetzung des Gesetze. kommt in 
dieser Bestimmung zum Ausdruck, nämlich deS die Gesellschaft nach 
betriebswirtschaftlichen Grundsätzen (unter Wahrung de. öffent
lichen Interesses) zu fUhren ist. In diesem Sinn ist auch die 

1 Bestimmung des Abs. 2 zur Möglichkeit der Obertragung der Er
haltung an hiefUr geeigneten Straßenstrecken an Private zu sehen. 

Oie Wahrung des öffentlichen Interesses ist tür 41e Ge
sellschaft verbindlich. Instrument hiefür ist auch die in Abs. 3 
angeführte Festlegung der Grundsätze für die Vergabe von Bauauf
tragen und technischer GrundSätze für die Durchführung der Maß
nahmen durch den Bundeeminiater für wirtechaftliche Angelegen
heiten sowie die durch das Bundesm~n!sterium für wirt8cha~tliche 
Angelegenheiten durChzuführende begleitende KontrOlle. Auch die 
1m § 8 enthaltene Auskunftspflicht der Gesellschaft gegenüber dem 
Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten ist in diesem 
Sinne zu .ahen. 
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Bezüglich dar Grundsätze für ciie Vergabe von öffentlichen· Bau
auf trigen ist auf das Koalitionsübereinkommen zu verweisen, worin 
hiazu vereinbart ist: "Für sämtliche Bareiche 6ffentlichan Bauens 
iet <118 V.rgabeor~nung für öffent11che Bau8uftrage mit ~.r ver
tieften Angebotsprüfung verbindlich vorzuschreiben~1I 

Zu § 8: siehe Bamarkung zu § 7. 

Zu § 9: Ab •• 1 lit.a.: Der Autobahnen- und SchnallstraBen Aktien
ge.ellschaft kommen alle durch die ASFINAG-Ge.et~-NoV'.lle 1991 

BGSl.Nr.419/1991 den einzelnen Straßengesellachaften zu Gute 

kommenden Regelungen (Kred1 toperat1onen m1 t Bundeshaftung bzw. 

Zuweisungen durch die ASFINAG) zu. E8 ist auch auf Artikel I Pkt. 
1 dar ASFINAG-Gesetz-Novelle 1991 zu verweisen, wonach auoh Er
weiterungamaßnahmen an bestehenden StraBen (unter den in dieser 
Bestimmung genannten Voraussetzungen) durch die ASFINAG finan ... 
ziert werden können. 

Abs.1 li t. b. : 

Artikel VIII § 4 des ASFINAG-Gesetzea in der Fassung der 
ASFINAG-Gesetz-Novelle 1991 lautet: 

1 "Der Bundesminister für wirtsohaftliche Angel8g8nhai ten ist im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen ermächtigt, 
einem Ori tten die Errichtung und Erhaltung einzelner Bundes
stra8enstrecken g-emäB § 1 (Anmerkung: diese werden durch Ver
ordnung festgelegt) IOU übertragen. HiefUr kann dem Dr! tten ein 
von diesem zu erhebendes Benützungsentgelt überlassen werden, 
soweit dies zur Abdeckung der von diesem getragenen Ausgaben der 
Errichtung und !rhaltung dieser BundesstraSenstrecken, ein
schlieSlich einer angemessenen Verzinsung, sowie eines ange
meaaenen Zusohlages für Wagnis un(! Gewinn erforderlich ist." 

Abe. 2: Hier leommen neben sonstigen Einnahmen auch L!nderzu

schÜsse in Betracht. 

299/A XVIII. GP - Initiativantrag  (gescanntes Original) 13 von 14

www.parlament.gv.at



• 

• 

l 

- 14 -

Ba 8011 eine Konstruktion der Finanzierung eureh d1e ASFINAG 
ermöglicht werden, wonach ein sich vertn:l.nc!ernder Maximalbetrag 
pro Jahr festgelegt wird unr:1 der Restbedarf durch Mauten oder 
sonstige Einnahmen finanziert wird. 

Zu § 10: Mit dieser Bestimmung wird insbasendera den bedeutenden 
Steuerfolgen entgegengewirkt, die bei der vorliegenden Verschmel
zung entstehen würden und wegen äes angestrebten vclksw1rt8chaft
lichen Zweckes (Ver8chmelzung kraft Gasetze. von Gesellschaften 
im Eigentum 4e8 Bundes und der LInder) vermieden werden sollten. 

Zu , 11: Mit dem vorliegenden Gesetz wird in dia angeführten 
Bundesge.etze eingegriffen, dia aber nicht v~llig aufgehoben 
werden k~nn.n. 11nige Beatimmungen, z.B. Kriterien für die Fest
setzung des Benützung •• ntgalte8, bleiben weiterhin voll aufrecht. 
Auch 8011 klarg.stall t werden, da.6 in das ASFINAG-Ge8etz nicht 
eingegriffen wird, 80da8 .a ainngamlS we1terh1n anwendbar bleibt. 

Zu § 12: Vollzug_klausel 
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